
Änderung der „Ergänzenden Bestimmungen des Wasserverbandes Nordhannover zur 
AVBWasserV“  
 
 

Im Abschnitt 2, Absatz 2.1, Unterabsatz b) individueller Berechnungsansatz wird der 
Satz „Der Baukostenzuschusssatz für 1 Belastungswert beträgt z.Z. 60,00 € zzgl. 7% 
MwSt. = 64,20 €.“ durch den Satz „Der Baukostenzuschusssatz für 1 Belastungswert 
beträgt z.Z. 95,00 € zzgl. 7% MwSt. = 101,65 €.“ ersetzt.  
 
Im Abschnitt 3, wird der Absatz 3.1 gestrichen und durch folgenden neuen Absatz 3.1 
ersetzt: 
 

3.1   Anschlüsse bis zu einer Nennweite (DN) 50 mm  
 

Bei einer Anschluss länge von bis zu 10 m:  
 

 ne t t o  ohne  MwSt .  
Gesam tpre is  

inc l .  7  % MwSt .  

bis  DN 32 mm pauschal  840,00 €  898,80 €  

     DN 40 mm pauschal  990,00 €  1.059,30 €  

     DN 50 mm pauschal  1.540,00 €  1.647,80 €  

 
Für jeden weiteren Meter Anschluss länge werden berechnet:  
 

 ne t t o  ohne  MwSt .  
Gesam tpre is  

inc l .  7  % MwSt .  

bis  DN 32 mm pauschal  50,00 €  53,50 €  

     DN 40 mm pauschal  53,00 €  56,71 €  

     DN 50 mm pauschal  58,00 €  62,06 €  

 
Die genannten Pauschalpreise beinhalten al le übl ichen 
Lieferungen und Leistungen im pr ivaten Bereich.  
Wasserzähleranlagen umfassen auch einen Rückf lussverhinderer 
sowie e ine Wartungsarmatur. Nicht  im Leistungsumfang enthalten 
sind Aufbruch und die Wiederherstel lung befest igter Flächen, 
Bodenaustausch über die gesamte Gra bent iefe und –breite,  (die 
Einsandung des Medienrohres mit  steinfreiem Boden ist  in den 
oben genannten Preisen enthalten),  mögl iche 
Grundwasserabsenkungen sowie die Herstel lung von 
Wanddurchbrüchen und deren spätere Abdichtung  und besondere 
Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund behördl icher Anordnung.  
 
Für die im öf fent l ichen Verkehrsraum l iegenden Tei le der  
Anschlüsse werden berechnet:  
 

 ne t t o  ohne  MwSt .  
Gesam tpre is  

inc l .  7  % MwSt .  

bis  DN 32 mm pauschal  1.640,00 €  1.754,80 €  

     DN 40 mm pauschal  1.690,00 €  1.808,30 €  

     DN 50 mm pauschal  1.730,00 €  1.851,10 €  
 

Diese Berechnung entfäl l t  bei der Erhebung von 
Baukostenzuschüssen nach Abs. 2.1  

 
 
 
 Der Abschnitt 7, „Inkrafttreten“ lautet wie folgt: 



 
Diese ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV des Wasserverbandes 
Nordhannover treten zum 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

          Veröffentlicht Burgwedel, 09. Dezember 2025 
WASSERVERBAND NORDHANNOVER 

Schlaefke 
Verbandsgeschäftsführer 


